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Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. Juli, mit dem Sie mir einen Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach vom 7. Juli übermittelt hatten.

Mit Verwunderung habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Stadtverordnetenversammlung sich
in der Lage sieht, einen derzeit noch in der Überarbeitung befindlichen Entwurf für die Änderung
des Landesentwicklungsplans bereits als „insgesamt fehlerhaft in der Abwägung" zu beurteilen
und meint, qualifizieren zu können, dass er „auf falschen Prämissen beruhe". Ich empfehle der
Stadtverordnetenversammlung, vor der Bewertung des endgültigen Entwurfs des
Landesentwicklungsplans dessen Vorlage durch die Landesregierung abzuwarten.

Auch die pauschale Aufforderung an einzelne Landtagsabgeordnete, sich gegen die Nordwest-
Variante auszusprechen, halte ich nicht für sachorientiert. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen,
dass diese Ausbaualternative die beteiligten Interessen und Belange sehr ausgewogen
berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
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